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Sonstige Planzeichen

Nachrichtliche Kennzeichnung

11
8 Gebäude im Bestand mit Hausnummer

Flurstück mit Flurstücksnummer68/1

1 Nummerierung der Baufelder, hier: Baufeld 1

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 36 
"Dorfgemeinschaftshaus Bahlen" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Erhaltung: Bäume Anpflanzen: Bäume

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
hier: maximal 1 Vollgeschoss

I (§ 16 BauNVO)

GR 400 qm maximal zulässige Grundfläche, hier: maximal 400 qm (§ 16 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche
Sportplatz Festwiese

Flächen für den Gemeinbedarf
hier: Dorfgemeinschaftshaus, Sportverein und Festwiese

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereiches, Flächen für den Gemeinbedarf, 
Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
hier: StellplätzeStp

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Landschaft SPE

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

hier: Einfahrt

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Es gilt die Baunutzungsverordnung  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)


